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Mitglieder-Info Nr. 45/2011 

Entwurf der Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zu r Qualitätssicherung der Qualitäts-
prüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI (Qualitätssicherun gs-Richtlinien Qualitätsprüfung) 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der GKV-Spitzenverband hat uns den als Anlage beigefügten Entwurf der Richtlinien zur 
Qualitätssicherung der Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI zur Verfügung gestellt. 
Er beabsichtigt, aufgrund des § 53a Abs. 1 Nr. 4 SGB XI die Richtlinien zu beschließen 
und dem BMG zu Genehmigung vorzulegen. Die Richtlinie soll zum 01.07.2011 in Kraft 
treten. Die Prüfungsinstrumente sollen bis zum 31.12.2011 unter Einbeziehung wissen-
schaftlicher Experten entwickelt und in einem Begleitgremium mit Vertretern des BMG, der 
Wissenschaft und der Verbände der Leistungserbringer erörtert werden. Sie sollen erst-
mals ab dem Jahre 2012 Anwendung finden. 

Der GKV-Spitzenverband bittet um Übermittlung einer Stellungnahme bis zum 20.06.2011.  

Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie mir Ihre etwaigen Stellungnahmen möglichst bis 
zum 17.06.2011 zukommen lassen könnten. 

Für diese kurzfristige Fristsetzung bitte ich aufgrund der Vorgaben des GKV-
Spitzenverbandes um Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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